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lm Zusammenhang mit der Fusion der Energie seeland.AG.(:."g) Lyss und der ewa energie

wasser aarberg ag Aarberg zur Evolon AG riuss eine Eigentümeistrategie ausgearbeitet werden

lVrS f,or*t Oänei eine traöenOe Rolle zu. Daher haben wir dazu einige Fragen'

Der Gemeinderat wird gebeten, über folgende d ie Gemeinde betreffend e Frage Auskunft zu

erteilen

wie ist der stand der Ausarbeitung der Eigentümerstrategie für die Energieversorgung

von Strom und Wärme inkl. Beteiligungen und insbesondere auch bezüglich Seelandgas

AG)?

Bis wann soll diese fertiggestellt und durch wen in Kraft gesetzt werden?
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einbezogen? Gibt es eine Mitwirkung?

lst es vorgesehen, für diesen Prozess eine politische Spezialkommission einzusetzen?

werden Kriterien bezüglich Nachhaltigkeit (umsetzung Klimaschutz-Gesetz,

Energiestadt Goldlabel-Ziel etc') festgelegt?

Wer ist im Eigentümerausschuss der Evoton AG vertreten?

ln der Eigentürnerstrategie werden auch die Profile für die Verwaltungsratsmitglieder

festgelegt. Welche Überlegungen wurden in dieser Hinsicht bereits getätigt?

Sind für die Lysser Mitglieder des Eigentümerausschusses Mandatsverträge

vorgesehen?

in die Erarbeitung mitder GGRund insbesondereWie werden die Politischen Gremien
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Rechtliche Grundlagen Parlamentarische Vorstösse

Jedes Mitglied des Grossen Gemeinderat"s nat das Recht, durch eine lnterpellation oder einfache

Äniog", über eine die Gemeinde betreffende Frage Auskunft zu verlangen'

r Artikel42Gemeindeordnung
o Artikel 30 bis Artikel gO Ceslfraftsordnung für den Grossen Gemeinderat
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